Checkliste: Arbeitszeiterfassung über Arbeitsschutzbehörden durchsetzen

	Schritt für Schritt vorgehen
	Check

	Schritt 1: Überblick über die Arbeitszeitsituation verschaffen
	

	Prüfen Sie, ob in Ihrem Betrieb ein System zur Arbeitszeiterfassung existiert oder ob die Arbeitszeiten bisher nicht vollständig dokumentiert werden.
	

	Achten Sie besonders auf schwerbehinderte Beschäftigte, die durch fehlende Zeiterfassung gesundheitlich gefährdet sein könnten.
	

	Notieren Sie konkrete Beispiele, z. B. Überstunden ohne Dokumentation oder fehlende Pausenregelungen.
	

	
	

	Schritt 2: Gesetzliche Grundlagen kennen
	

	Arbeitgeber sind nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG verpflichtet, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzurichten.
	

	Der Stechuhrbeschluss des Bundesarbeitsgerichts stellt klar, dass die gesamte Arbeitszeit erfasst werden muss.
	

	Diese Pflicht besteht unabhängig von Betriebs- oder Personalräten und schließt ein Initiativrecht der SBV aus.
	

	
	

	Schritt 3: Probleme dokumentieren
	

	Erfassen Sie alle Fälle, in denen die Arbeitszeiterfassung fehlt oder unvollständig ist.
	

	Halten Sie Datum, Abteilung und Art des Problems fest.
	

	Notieren Sie auch mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeitenden, z. B. Überlastung, fehlende Pausen oder Überschreitung von Höchstarbeitszeiten.
	

	
	

	Schritt 4: Arbeitgeber zur Umsetzung auffordern
	

	Bevor Sie die Behörden einschalten, können Sie den Arbeitgeber schriftlich auf die gesetzliche Pflicht hinweisen.
	

	Fordern Sie den Arbeitgeber auf, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen und geben Sie eine angemessene Frist zur Umsetzung.
	

	Dokumentieren Sie die Aufforderung sorgfältig, damit die Arbeitsschutzbehörde bei Bedarf nachvollziehen kann, dass Sie zunächst intern versucht haben, das Thema zu klären.
	

	
	

	Schritt 5: Behörden für Arbeitsschutz informieren
	

	Informieren Sie die zuständige Arbeitsschutzbehörde, wenn der Arbeitgeber nach Ablauf der Frist keine Maßnahmen ergriffen hat.
	

	Stellen Sie eine formale Mitteilung zusammen, die Ihre Beobachtungen und konkrete Risiken für die Beschäftigten beschreibt.
	

	Die Behörde kann den Arbeitgeber überprüfen und bei Nichtbeachtung Bußgelder verhängen oder die Einführung der Zeiterfassung verpflichtend anordnen.
	

	
	

	Schritt 6: Zusammenwirken mit Betriebsrat und Personalrat
	

	Auch wenn die SBV selbst kein Initiativrecht hat, können Sie BR und PR informieren und koordinieren.
	

	Der Betriebsrat oder Personalrat kann parallel Hinweise geben und seine eigenen Mitbestimmungsrechte bei der Umsetzung bestimmter Details geltend machen (z. B. Art der zu erfassenden Daten, Evaluierung). Eine gemeinsame Vorgehensweise stärkt die Wirkung gegenüber dem Arbeitgeber und zeigt, dass das Thema ernst genommen wird.
	

	
	

	Schritt 7: Nachverfolgung und Kontrolle
	

	Bleiben Sie als SBV am Ball und prüfen Sie, ob die Behörde den Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet hat.
	

	Dokumentieren Sie Reaktionen der Behörde und eventuelle Fristen, die dem Arbeitgeber gesetzt werden.
	

	Beobachten Sie, ob das Zeiterfassungssystem korrekt eingeführt und genutzt wird, sobald die Behörde aktiv geworden ist.
	

	
	

	Schritt 8: Gesundheitsschutz im Blick behalten
	

	Achten Sie weiterhin auf die Einhaltung von Pausen, Höchstarbeitszeiten und Schutzmaßnahmen.
	

	Informieren Sie Mitarbeitende über ihre Rechte und Möglichkeiten, Überlastungen zu melden.
	

	Beobachten Sie, um die Arbeitsschutzbehörde gezielt auf Risiken aufmerksam zu machen.
	

	
	

	Schritt 9: Kommunikation und Transparenz
	

	Halten Sie die Beschäftigten über den Stand der Umsetzung informiert, soweit datenschutzkonform möglich.
	

	Erklären Sie, dass die SBV nicht selbst ein Zeiterfassungssystem einführt, sondern über die Arbeitsschutzbehörde die gesetzliche Umsetzung sicherstellt.
	

	Zeigen Sie auf, dass dies ein Mittel zum Gesundheitsschutz ist und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherstellt.
	

	Zu finden unter www.adiuva.de 
unter Eingabe des Titels im Suchfeld



